
  1 von 23 

 

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversicherung Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversicherung 

§ 108h. (1) … § 108h. (1) … 

(1a) Die erstmalige Anpassung hat abweichend von Abs. 1 so zu erfolgen, dass 
Pensionen, deren Stichtag (§ 223 Abs. 2) in dem in der linken Spalte genannten 
Kalendermonat des der Anpassung vorangegangenen Kalenderjahres liegt, ab 
1. Jänner mit dem in der rechten Spalte genannten Prozentsatz jenes 
Erhöhungsbetrages zu erhöhen sind, der sich aus der Anwendung des 
Anpassungsfaktors ergeben würde: 

(1a) Die erstmalige Anpassung hat abweichend von Abs. 1 so zu erfolgen, dass 
Pensionen, deren Stichtag (§ 223 Abs. 2) in dem der Anpassung vorangegangenen 
Kalenderjahr liegt, mit 50% jenes Erhöhungsbetrages zu erhöhen sind, der sich aus 
der Anwendung des Anpassungsfaktors ergeben würde. Für die erstmalige 
Anpassung von Hinterbliebenenpensionen, die aus einer bereits zuerkannten 
Leistung abgeleitet sind, ist der Stichtag dieser Leistung maßgebend. 

Februar 90% 

März 80% 

April 70% 

Mai 60% 

Juni 50% 

Juli 40% 

August 30% 

September 20% 

Oktober 10% 
 

 

Liegt der Stichtag im November oder im Dezember des der Anpassung 
vorangegangenen Kalenderjahres, so erfolgt die erstmalige Anpassung ab 
1. Jänner des dem Stichtag zweitfolgenden Kalenderjahres. Für die erstmalige 
Anpassung von Hinterbliebenenpensionen, die aus einer bereits zuerkannten 
Leistung abgeleitet sind, ist der Stichtag dieser Leistung maßgebend. 

 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Schlussbestimmungen zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 145/2024 Schlussbestimmungen zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 145/2024 

§ 808. (1) und (2) … § 808. (1) und (2) ... 

(3) § 108h Abs. 1a ist bei der Pensionsanpassung für das Kalenderjahr 2026 
nicht anzuwenden. 

(3) Aufgehoben. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Schlussbestimmungen zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 

 § 809. (1) § 108h Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2025 tritt mit dem auf die Kundmachung des Bundesgesetzes folgenden Tag 
in Kraft. 

 (2) § 808 Abs. 3 tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 außer Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversicherung Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversicherung 

§ 50. (1) ... § 50. (1) ... 

(1a) Die erstmalige Anpassung hat abweichend von Abs. 1 so zu erfolgen, dass 
Pensionen, deren Stichtag (§ 113 Abs. 2) in dem in der linken Spalte genannten 
Kalendermonat des der Anpassung vorangegangenen Kalenderjahres liegt, ab 
1. Jänner mit dem in der rechten Spalte genannten Prozentsatz jenes 
Erhöhungsbetrages zu erhöhen sind, der sich aus der Anwendung des 
Anpassungsfaktors ergeben würde: 

(1a) Die erstmalige Anpassung hat abweichend von Abs. 1 so zu erfolgen, dass 
Pensionen, deren Stichtag (§ 113 Abs. 2) in dem der Anpassung vorangegangenen 
Kalenderjahr liegt, mit 50% jenes Erhöhungsbetrages zu erhöhen sind, der sich aus 
der Anwendung des Anpassungsfaktors ergeben würde. Für die erstmalige 
Anpassung von Hinterbliebenenpensionen, die aus einer bereits zuerkannten 
Leistung abgeleitet sind, ist der Stichtag dieser Leistung maßgebend. 

Februar 90% 
März 80% 
April 70% 
Mai 60% 
Juni 50% 
Juli 40% 
August 30% 
September 20% 
Oktober 10% 

 

 

Liegt der Stichtag im November oder im Dezember des der Anpassung 
vorangegangenen Kalenderjahres, so erfolgt die erstmalige Anpassung ab 
1. Jänner des dem Stichtag zweitfolgenden Kalenderjahres. Für die erstmalige 
Anpassung von Hinterbliebenenpensionen, die aus einer bereits zuerkannten 
Leistung abgeleitet sind, ist der Stichtag dieser Leistung maßgebend. 

 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Schlussbestimmungen zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 145/2024 Schlussbestimmungen zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 145/2024 

§ 417. (1) ... § 417. (1) ... 

(2) § 50 Abs. 1a ist bei der Pensionsanpassung für das Kalenderjahr 2026 
nicht anzuwenden. 

(2) Aufgehoben. 

 Schlussbestimmungen zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2025 

 § 418. (1) § 50 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2025 tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

 (2) § 417 Abs. 2 tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung des 
Bundesgesetzes BGBl I Nr. xxx/2025 außer Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversicherung Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversicherung 

§ 46. (1) … § 46. (1) … 

(1a) Die erstmalige Anpassung hat abweichend von Abs. 1 so zu erfolgen, dass 
Pensionen, deren Stichtag (§ 104 Abs. 2) in dem in der linken Spalte genannten 
Kalendermonat des der Anpassung vorangegangenen Kalenderjahres liegt, ab 
1. Jänner mit dem in der rechten Spalte genannten Prozentsatz jenes 
Erhöhungsbetrages zu erhöhen sind, der sich aus der Anwendung des 
Anpassungsfaktors ergeben würde: 

(1a) Die erstmalige Anpassung hat abweichend von Abs. 1 so zu erfolgen, dass 
Pensionen, deren Stichtag (§ 104 Abs. 2) in dem der Anpassung vorangegangenen 
Kalenderjahr liegt, mit 50% jenes Erhöhungsbetrages zu erhöhen sind, der sich aus 
der Anwendung des Anpassungsfaktors ergeben würde. Für die erstmalige 
Anpassung von Hinterbliebenenpensionen, die aus einer bereits zuerkannten 
Leistung abgeleitet sind, ist der Stichtag dieser Leistung maßgebend. 

Februar 90% 
März 80% 
April 70% 
Mai 60% 
Juni 50% 
Juli 40% 
August 30% 
September 20% 
Oktober 10% 

 

 

Liegt der Stichtag im November oder im Dezember des der Anpassung 
vorangegangenen Kalenderjahres, so erfolgt die erstmalige Anpassung ab 
1. Jänner des dem Stichtag zweitfolgenden Kalenderjahres. Für die erstmalige 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anpassung von Hinterbliebenenpensionen, die aus einer bereits zuerkannten 
Leistung abgeleitet sind, ist der Stichtag dieser Leistung maßgebend. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Schlussbestimmungen zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 145/2024 Schlussbestimmungen zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 145/2024 

§ 412. (1) ... § 412. (1) ... 

(2) § 46 Abs. 1a ist bei der Pensionsanpassung für das Kalenderjahr 2026 
nicht anzuwenden. 

(2) Aufgehoben. 

 Schlussbestimmungen zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2025 

 § 413. (1) § 46 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2025 tritt dem auf die Kundmachung des Bundesgesetzes folgenden Tag in 
Kraft. 

 (2)§ 412 Abs. 2 tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 außer Kraft. 

Artikel 4 

Änderung des Allgemeinen Pensionsgesetzes 

Alterspension, Anspruch Alterspension, Anspruch 

§ 4. (1) … § 4. (1) … 

(2) Abweichend von Abs. 1 kann die Alterspension bereits nach Vollendung 
des 62. Lebensjahres beansprucht werden (Korridorpension), wenn die versicherte 
Person 

(2) Abweichend von Abs. 1 kann die Alterspension bereits nach Vollendung 
des 63. Lebensjahres beansprucht werden (Korridorpension), wenn die versicherte 
Person 

 1. mindestens 480 für die Leistung zu berücksichtigende 
Versicherungsmonate nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
erworben hat und 

 1. mindestens 504 für die Leistung zu berücksichtigende 
Versicherungsmonate nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
erworben hat und 

 2. …  2. … 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 
(17. Novelle) 

 § 38. (1) § 4 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 
tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 

 (2) § 4 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 ist nur 
auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 
2025 liegt, und zwar so, dass 

  1. an die Stelle des vollendeten 63. Lebensjahres in § 4 Abs. 2 einleitender 
Satz das in der rechten Spalte genannte Alter (in vollendeten Jahren und 
Monaten) tritt, wenn die versicherte Person in dem in der linken Spalte 
genannten Zeitraum geboren ist: 

  
 Vor dem 1. Jänner 1964 62 Jahre 

1. Jänner 1964 bis 31. März 1964 62 Jahre und 2 Monate 

1. April 1964 bis 30. Juni 1964 62 Jahre und 4 Monate 

1. Juli 1964 bis 30. September 1964 62 Jahre und 6 Monate 

1. Oktober 1964 bis 31. Dezember 1964 62 Jahre und 8 Monate 

1. Jänner 1965 bis 31. März 1965 62 Jahre und 10 Monate 
 

  2. an Stelle der notwendigen 504 Versicherungsmonate in § 4 Abs. 2 Z 1 die 
in der rechten Spalte genannten Versicherungsmonate treten, wenn die 
versicherte Person in dem in der linken Spalte genannten Zeitraum geboren 
ist: 

 Vor dem 1. Jänner 1964 480 Versicherungsmonate 

1. Jänner 1964 bis 31. März 1964 482 Versicherungsmonate 

1. April 1964 bis 30. Juni 1964 484 Versicherungsmonate 

1. Juli 1964 bis 30. September 1964 486 Versicherungsmonate 

1. Oktober 1964 bis 31. Dezember 1964 488 Versicherungsmonate 

1. Jänner 1965 bis 31. März 1965 490 Versicherungsmonate 

1. April 1965 bis 30. Juni 1965 492 Versicherungsmonate 

1. Juli 1965 bis 30. September 1965 494 Versicherungsmonate 

1. Oktober 1965 bis 31. Dezember 1965 496 Versicherungsmonate 

1. Jänner 1966 bis 31. März 1966 498 Versicherungsmonate 

1. April 1966 bis 30. Juni 1966 500 Versicherungsmonate 

1. Juli 1966 bis 30. September 1966 502 Versicherungsmonate 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (3) Für Arbeitnehmer/innen, die eine Altersteilzeitvereinbarung im Sinne des 
§ 27 AlVG, BGBl. Nr. 609/1977, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 189/2023 oder einer früheren Fassung abgeschlossen haben, die vor dem 
1. April 2025 wirksam geworden ist, gilt § 4 Abs. 2 in der am 31. Dezember 2025 in 
Kraft stehenden Fassung weiter. Dies gilt auch dann, wenn die/der Arbeitgeber/in 
nur deshalb kein Altersteilzeitgeld nach § 27 AlVG erhalten hat, weil das der 
verringerten Arbeitszeit entsprechende Entgelt die Höchstbeitragsgrundlage 
überschritten hat. 

 (4) Für Arbeitnehmer/innen, die zum 1. April 2025 bereits Überbrückungsgeld 
nach § 13l Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (BUAG), BGBl. Nr. 
414/1972, beziehen und für Arbeitnehmer/innen, deren Gewährung von 
Überbrückungsgeld bereits vor dem 1. April 2025 durch die Urlaubs- und 
Abfertigungskasse gemäß § 13n Abs. 2 BUAG zuerkannt wurde, gilt § 4 Abs. 2 in 
der am 31. Dezember 2025 in Kraft stehenden Fassung weiter. 

Artikel 5 

Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 

Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung („Korridorpension“) Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung („Korridorpension“) 

§ 15c. (1) Die Beamtin oder der Beamte kann durch schriftliche Erklärung, 
aus dem Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre oder seine Versetzung in den 
Ruhestand frühestens mit Ablauf des Monats bewirken, in dem sie oder er ihr oder 
sein 62. Lebensjahr vollendet hat, wenn sie oder er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit 
der Versetzung in den Ruhestand eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit 
(pensionswirksame Zeit) von 480 Monaten aufweist. 

§ 15c. (1) Die Beamtin oder der Beamte kann durch schriftliche Erklärung, aus 
dem Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre oder seine Versetzung in den 
Ruhestand frühestens mit Ablauf des Monats bewirken, in dem sie oder er ihr oder 
sein 63. Lebensjahr vollendet hat, wenn sie oder er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit 
der Versetzung in den Ruhestand eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit 
(pensionswirksame Zeit) von 504 Monaten aufweist. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

1. Unterabschnitt 1. Unterabschnitt 

ALLGEMEINE ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN ALLGEMEINE ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

§ 243. (1) bis (8) ... § 243. (1) bis (8) ... 

 Übergangsbestimmung zu BGBl. I Nr. xx/2025 

 § 243a. § 15c Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 
ist auf Versetzungen in den Ruhestand durch Erklärung, die nach Ablauf des 
31. Dezember 2025 wirksam werden, so anzuwenden, dass 

  1. an die Stelle des vollendeten 63. Lebensjahres das in der rechten Spalte 
genannte Alter (in vollendeten Jahren und Monaten) tritt, wenn die Beamtin 
oder der Beamte in dem in der linken Spalte genannten Zeitraum geboren 
ist: 

 Vor dem 1. Jänner 1964 62 Jahre 

1. Jänner 1964 bis 31. März 1964 62 Jahre und 2 Monate 

1. April 1964 bis 30. Juni 1964 62 Jahre und 4 Monate 

1. Juli 1964 bis 30. September 1964 62 Jahre und 6 Monate 

1. Oktober 1964 bis 31. Dezember 1964 62 Jahre und 8 Monate 

1. Jänner 1965 bis 31. März 1965 62 Jahre und 10 Monate 
 

 und 

  2. an die Stelle der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit (pensionswirksamen 
Zeit) von 504 Monaten die in der rechten Spalte genannte Anzahl an 
Monaten tritt, wenn die Beamtin oder der Beamte in dem in der linken 
Spalte genannten Zeitraum geboren ist: 

 Vor dem 1. Jänner 1964 480 Monate 

1. Jänner 1964 bis 31. März 1964 482 Monate 

1. April 1964 bis 30. Juni 1964 484 Monate 

1. Juli 1964 bis 30. September 1964 486 Monate 

1. Oktober 1964 bis 31. Dezember 1964 488 Monate 

1. Jänner 1965 bis 31. März 1965 490 Monate 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

1. April 1965 bis 30. Juni 1965 492 Monate 

1. Juli 1965 bis 30. September 1965 494 Monate 

1. Oktober 1965 bis 31. Dezember 1965 496 Monate 

1. Jänner 1966 bis 31. März 1966 498 Monate 

1. April 1966 bis 30. Juni 1966 500 Monate 

1. Juli 1966 bis 30. September 1966 502 Monate 
 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 284. (1) bis (118) … § 284. (1) bis (118) … 

 (119) § 15c Abs. 1 und § 243a samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 

Artikel 6 

Änderung des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes 

VIII. ABSCHNITT 

Änderung der Verwendung, des Dienstverhältnisses und Auflösung des Dienstverhältnisses 

Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand auf Antrag Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand auf Antrag 

§ 87a. (1) Der Richter ist auf seinen Antrag in den Ruhestand zu versetzen, 
wenn er sein 62. Lebensjahr vollendet hat und er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit 
der Versetzung in den Ruhestand eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit 
(pensionswirksame Zeit) von 480 Monaten aufweist. 

§ 87a. (1) Der Richter ist auf seinen Antrag in den Ruhestand zu versetzen, 
wenn er sein 63. Lebensjahr vollendet hat und er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit 
der Versetzung in den Ruhestand eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit 
(pensionswirksame Zeit) von 504 Monaten aufweist. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

3. TEIL 3. TEIL 

Übergangsvorschriften Übergangsvorschriften 

§ 166k. ... § 166k. ... 

 Übergangsbestimmung zu BGBl. I Nr. xx/2025 

 § 166l. § 87a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 
ist auf vorzeitige Versetzungen in den Ruhestand auf Antrag, die nach Ablauf des 
31. Dezember 2025 wirksam werden, so anzuwenden, dass 

  1. an die Stelle des vollendeten 63. Lebensjahres das in der rechten Spalte 
genannte Alter (in vollendeten Jahren und Monaten) tritt, wenn die 
Richterin oder der Richter in dem in der linken Spalte genannten Zeitraum 
geboren ist: 

 Vor dem 1. Jänner 1964 62 Jahre 

1. Jänner 1964 bis 31. März 1964 62 Jahre und 2 Monate 

1. April 1964 bis 30. Juni 1964 62 Jahre und 4 Monate 

1. Juli 1964 bis 30. September 1964 62 Jahre und 6 Monate 

1. Oktober 1964 bis 31. Dezember 1964 62 Jahre und 8 Monate 

1. Jänner 1965 bis 31. März 1965 62 Jahre und 10 Monate 
 

 und 

  2. an die Stelle der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit (pensionswirksamen 
Zeit) von 504 Monaten die in der rechten Spalte genannte Anzahl an 
Monaten tritt, wenn die Richterin oder der Richter in dem in der linken 
Spalte genannten Zeitraum geboren ist: 

 Vor dem 1. Jänner 1964 480 Monate 

1. Jänner 1964 bis 31. März 1964 482 Monate 

1. April 1964 bis 30. Juni 1964 484 Monate 

1. Juli 1964 bis 30. September 1964 486 Monate 

1. Oktober 1964 bis 31. Dezember 1964 488 Monate 

1. Jänner 1965 bis 31. März 1965 490 Monate 

1. April 1965 bis 30. Juni 1965 492 Monate 

1. Juli 1965 bis 30. September 1965 494 Monate 

1. Oktober 1965 bis 31. Dezember 1965 496 Monate 

1. Jänner 1966 bis 31. März 1966 498 Monate 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

1. April 1966 bis 30. Juni 1966 500 Monate 

1. Juli 1966 bis 30. September 1966 502 Monate 
 

7. Teil 7. Teil 

Inkrafttreten und Vollziehung Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 212. (1) bis (82) ... § 212. (1) bis (82) ... 

 (83) § 87a Abs. 1 und § 166l samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 

Artikel 7 

Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

DIENSTVERHÄLTNIS DIENSTVERHÄLTNIS 

Übertritt und Versetzung in den Ruhestand Übertritt und Versetzung in den Ruhestand 

Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung („Korridorpension“) Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung („Korridorpension“) 

§ 13c. (1) Die Landeslehrperson kann durch schriftliche Erklärung, aus dem 
Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre Versetzung in den Ruhestand frühestens 
mit Ablauf des Monats bewirken, in dem sie ihr 62. Lebensjahr vollendet hat, wenn 
sie zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine 
ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (pensionswirksame Zeit) von 480 Monaten 
aufweist. 

§ 13c. (1) Die Landeslehrperson kann durch schriftliche Erklärung, aus dem 
Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre Versetzung in den Ruhestand frühestens 
mit Ablauf des Monats bewirken, in dem sie ihr 63. Lebensjahr vollendet hat, wenn 
sie zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine 
ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (pensionswirksame Zeit) von 504 Monaten 
aufweist. 

(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 

11. Abschnitt 11. Abschnitt 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Übergangsbestimmung zur Dienstrechts-Novelle 2015 Übergangsbestimmung zur Dienstrechts-Novelle 2015 

§ 121i. … § 121i. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Übergangsbestimmung zu BGBl. I Nr. xx/2025 

 § 121j. § 13c Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 
ist auf Versetzungen in den Ruhestand durch Erklärung, die nach Ablauf des 
31. Dezember 2025 wirksam werden, so anzuwenden, dass 

  1. an die Stelle des vollendeten 63. Lebensjahres das in der rechten Spalte 
genannte Alter (in vollendeten Jahren und Monaten) tritt, wenn die 
Landeslehrperson in dem in der linken Spalte genannten Zeitraum geboren 
ist: 

 Vor dem 1. Jänner 1964 62 Jahre 

1. Jänner 1964 bis 31. März 1964 62 Jahre und 2 Monate 

1. April 1964 bis 30. Juni 1964 62 Jahre und 4 Monate 

1. Juli 1964 bis 30. September 1964 62 Jahre und 6 Monate 

1. Oktober 1964 bis 31. Dezember 1964 62 Jahre und 8 Monate 

1. Jänner 1965 bis 31. März 1965 62 Jahre und 10 Monate 
 

 und 

  2. an die Stelle der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit (pensionswirksamen 
Zeit) von 504 Monaten die in der rechten Spalte genannte Anzahl an 
Monaten tritt, wenn die Landeslehrperson in dem in der linken Spalte 
genannten Zeitraum geboren ist: 

 Vor dem 1. Jänner 1964 480 Monate 

1. Jänner 1964 bis 31. März 1964 482 Monate 

1. April 1964 bis 30. Juni 1964 484 Monate 

1. Juli 1964 bis 30. September 1964 486 Monate 

1. Oktober 1964 bis 31. Dezember 1964 488 Monate 

1. Jänner 1965 bis 31. März 1965 490 Monate 

1. April 1965 bis 30. Juni 1965 492 Monate 

1. Juli 1965 bis 30. September 1965 494 Monate 

1. Oktober 1965 bis 31. Dezember 1965 496 Monate 

1. Jänner 1966 bis 31. März 1966 498 Monate 

1. April 1966 bis 30. Juni 1966 500 Monate 

1. Juli 1966 bis 30. September 1966 502 Monate 
 

§ 123. (1) bis (99) ... § 123. (1) bis (99) ... 

 (100) § 13c Abs. 1 und § 121j samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 
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Artikel 8 

Änderung des Land- und fortwirtschaftlichen Landeslehrpersonen-Dienstrechtsgesetzes 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

DIENSTVERHÄLTNIS DIENSTVERHÄLTNIS 

Übertritt und Versetzung in den Ruhestand Übertritt und Versetzung in den Ruhestand 

Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung („Korridorpension“) Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung („Korridorpension“) 

§ 13c. (1) Die Lehrperson kann durch schriftliche Erklärung, aus dem 
Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre Versetzung in den Ruhestand frühestens 
mit Ablauf des Monats bewirken, in dem sie ihr 62. Lebensjahr vollendet hat, wenn 
sie zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine 
ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (pensionswirksame Zeit) von 480 Monaten 
aufweist. 

§ 13c. (1) Die Lehrperson kann durch schriftliche Erklärung, aus dem 
Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre Versetzung in den Ruhestand frühestens 
mit Ablauf des Monats bewirken, in dem sie ihr 63. Lebensjahr vollendet hat, wenn 
sie zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine 
ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (pensionswirksame Zeit) von 504 Monaten 
aufweist. 

(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 

10. Abschnitt 10. Abschnitt 

Übergangs- und Schlußbestimmungen Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 125e. … § 125e. … 

 Übergangsbestimmung zu BGBl. I Nr. xx/2025 

 § 125f. § 13c Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 
ist auf Versetzungen in den Ruhestand durch Erklärung, die nach Ablauf des 
31. Dezember 2025 wirksam werden, so anzuwenden, dass 

  1. an die Stelle des vollendeten 63. Lebensjahres das in der rechten Spalte 
genannte Alter (in vollendeten Jahren und Monaten) tritt, wenn die 
Lehrperson in dem in der linken Spalte genannten Zeitraum geboren ist: 

 Vor dem 1. Jänner 1964 62 Jahre 

1. Jänner 1964 bis 31. März 1964 62 Jahre und 2 Monate 

1. April 1964 bis 30. Juni 1964 62 Jahre und 4 Monate 

1. Juli 1964 bis 30. September 1964 62 Jahre und 6 Monate 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

1. Oktober 1964 bis 31. Dezember 1964 62 Jahre und 8 Monate 

1. Jänner 1965 bis 31. März 1965 62 Jahre und 10 Monate 
 

 und 

  2. an die Stelle der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit (pensionswirksamen 
Zeit) von 504 Monaten die in der rechten Spalte genannte Anzahl an 
Monaten tritt, wenn die Lehrperson in dem in der linken Spalte genannten 
Zeitraum geboren ist: 

 Vor dem 1. Jänner 1964 480 Monate 

1. Jänner 1964 bis 31. März 1964 482 Monate 

1. April 1964 bis 30. Juni 1964 484 Monate 

1. Juli 1964 bis 30. September 1964 486 Monate 

1. Oktober 1964 bis 31. Dezember 1964 488 Monate 

1. Jänner 1965 bis 31. März 1965 490 Monate 

1. April 1965 bis 30. Juni 1965 492 Monate 

1. Juli 1965 bis 30. September 1965 494 Monate 

1. Oktober 1965 bis 31. Dezember 1965 496 Monate 

1. Jänner 1966 bis 31. März 1966 498 Monate 

1. April 1966 bis 30. Juni 1966 500 Monate 

1. Juli 1966 bis 30. September 1966 502 Monate 
 

§ 127. (1) bis (78) ... § 127. (1) bis (78) ... 

 (79) § 13c Abs. 1 und § 125f samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 
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Artikel 9 

Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

ABSCHNITT IV ABSCHNITT IV 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR BEAMTE DES 
RUHESTANDES UND HINTERBLIEBENE 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR BEAMTE DES 
RUHESTANDES UND HINTERBLIEBENE 

Auswirkungen künftiger Änderungen dieses Bundesgesetzes und Anpassung 
der wiederkehrenden Leistungen 

Auswirkungen künftiger Änderungen dieses Bundesgesetzes und Anpassung 
der wiederkehrenden Leistungen 

§ 41. (1) Änderungen dieses Bundesgesetzes, durch die weder die Höhe der 
Leistungen nach diesem Bundesgesetz geändert wird noch die 
Anspruchsvoraussetzungen auf diese Leistungen geändert werden, gelten auch für 
Personen, die zum Zeitpunkt ihres In-Kraft-Tretens Anspruch auf monatlich 
wiederkehrende Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz haben. Änderungen 
von Bemessungsvorschriften oder von Anspruchsvoraussetzungen auf Leistungen 
gelten für Personen, die zum Zeitpunkt ihres In-Kraft-Tretens Anspruch auf 
Leistungen nach diesem Bundesgesetz haben, nur dann, wenn dies ausdrücklich 
bestimmt ist. 

§ 41. (1) Änderungen dieses Bundesgesetzes, durch die weder die Höhe der 
Leistungen nach diesem Bundesgesetz geändert wird noch die 
Anspruchsvoraussetzungen auf diese Leistungen geändert werden, gelten auch für 
Personen, die zum Zeitpunkt ihres In-Kraft-Tretens Anspruch auf monatlich 
wiederkehrende Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz haben. Änderungen 
von Bemessungsvorschriften oder von Anspruchsvoraussetzungen auf Leistungen 
gelten für Personen, die zum Zeitpunkt ihres In-Kraft-Tretens Anspruch auf 
Leistungen nach diesem Bundesgesetz haben, nur dann, wenn dies ausdrücklich 
bestimmt ist. 

(2) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Ruhe- und 
Versorgungsbezüge mit Ausnahme der Ergänzungszulage gemäß § 26 sind zum 
selben Zeitpunkt und im selben Ausmaß wie die Pensionen in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung anzupassen, wenn auf sie bereits 

(2) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Ruhe- und 
Versorgungsbezüge mit Ausnahme der Ergänzungszulage gemäß § 26 sind zum 
selben Zeitpunkt und im selben Ausmaß wie die Pensionen in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung anzupassen, wenn auf sie bereits 

 1. vor dem 1. Jänner des betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat 
oder 

 1. vor dem 1. Jänner des betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat 
oder 

 2. sie von Ruhegenüssen abgeleitet werden, auf die vor dem 1. Jänner des 
betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat. 

 2. sie von Ruhegenüssen abgeleitet werden, auf die vor dem 1. Jänner des 
betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat. 

Die erstmalige Anpassung eines Ruhebezuges ist abweichend vom ersten Satz 
folgendermaßen vorzunehmen: 

Bei der erstmaligen Anpassung sind Ruhebezüge und Versorgungsbezüge nach im 
Dienststand verstorbenen Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsbezüge 
nach verstorbenen Beamtinnen und Beamten, deren Ruhebezüge noch nicht 
erstmalig angepasst worden sind, mit 50% jenes Erhöhungsbetrages zu erhöhen, 
der sich aus der Anwendung des Anpassungsfaktors ergeben würde. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Ruhebezüge, die ab dem in der linken Spalte genannten Monatsersten des 
vorangegangenen Kalenderjahres gebühren, sind ab 1. Jänner mit dem in der 
rechten Spalte genannten Prozentsatz des Anpassungsfaktors zu vervielfachen 

 

1. Jänner 100% 

1. Februar 90% 

1. März 80% 

1. April 70% 

1. Mai 60% 

1. Juni 50% 

1. Juli 40% 

1. August 30% 

1. September 20% 

1. Oktober 10% 
 

 

Bei Ruhebezügen, die ab 1. November oder ab 1. Dezember des vorangegangenen 
Kalenderjahres gebühren, erfolgt die erstmalige Anpassung ab 1. Jänner des dem 
Beginn des Anspruchs auf den Ruhebezug zweitfolgenden Kalenderjahres. Diese 
Prozentsätze gelten auch bei der erstmaligen Anpassung für von diesen – noch 
nicht erstmalig angepassten – Ruhebezügen abgeleitete Versorgungsbezüge. Bei 
der erstmaligen Anpassung von Versorgungsbezügen nach im Dienststand 
verstorbenen Beamtinnen und Beamten gilt der Prozentsatz, der im Falle der 
Ruhestandsversetzung der Beamtin oder des Beamten am Monatsersten nach ihrem 
oder seinem Todestag gegolten hätte. 

 

(3) bis (11) ... (3) bis (11) ... 
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ABSCHNITT XV ABSCHNITT XV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Inkrafttreten, Aufhebung bisheriger pensionsrechtlicher Vorschriften Inkrafttreten, Aufhebung bisheriger pensionsrechtlicher Vorschriften 

§ 109. (1) bis (92) ... § 109. (1) bis (92) ... 

(93) § 41 Abs. 2 ist – mit Ausnahme des ersten Satzes – bei den 
Pensionsanpassungen für die Kalenderjahre 2024, 2025 und 2026 nicht 
anzuwenden. 

(93) § 41 Abs. 2 ist – mit Ausnahme des ersten Satzes – bei den 
Pensionsanpassungen für die Kalenderjahre 2024 und 2025 nicht anzuwenden. 

(94) ... (94) ... 

 (95) § 41 Abs. 2 und § 109 Abs. 93 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2025 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 10 

Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 

ABSCHNITT I. ABSCHNITT I. 

Allgemeine Bestimmungen. Allgemeine Bestimmungen. 

Vorzeitige Versetzung in den dauernden Ruhestand auf Antrag Vorzeitige Versetzung in den dauernden Ruhestand auf Antrag 

§ 2f. (1) Der Bundestheaterbedienstete ist auf seinen schriftlichen Antrag 
frühestens mit Ablauf des Monats, in dem er sein 62. Lebensjahr vollendet, in den 
dauernden Ruhestand zu versetzen, sofern er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der 
Versetzung in den Ruhestand eine anrechenbare Dienstzeit nach § 7 
(pensionswirksame Zeit) von 480 Monaten aufweist. 

§ 2f. (1) Der Bundestheaterbedienstete ist auf seinen schriftlichen Antrag 
frühestens mit Ablauf des Monats, in dem er sein 63. Lebensjahr vollendet, in den 
dauernden Ruhestand zu versetzen, sofern er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der 
Versetzung in den Ruhestand eine anrechenbare Dienstzeit nach § 7 
(pensionswirksame Zeit) von  504 Monaten aufweist. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Anpassung der Ruhe(Versorgungs)genüsse Anpassung der Ruhe(Versorgungs)genüsse 

§ 11. (1) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Ruhe- und 
Versorgungsbezüge sind zum selben Zeitpunkt und im selben Ausmaß wie die 
Pensionen in der gesetzlichen Pensionsversicherung anzupassen, wenn auf sie 
bereits 

§ 11. (1) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Ruhe- und 
Versorgungsbezüge sind zum selben Zeitpunkt und im selben Ausmaß wie die 
Pensionen in der gesetzlichen Pensionsversicherung anzupassen, wenn auf sie 
bereits 
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 1. vor dem 1. Jänner des betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat 
oder 

 1. vor dem 1. Jänner des betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat 
oder 

 2. sie von Ruhegenüssen abgeleitet werden, auf die vor dem 1. Jänner des 
betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat. 

 2. sie von Ruhegenüssen abgeleitet werden, auf die vor dem 1. Jänner des 
betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat. 

Die erstmalige Anpassung eines Ruhebezuges ist abweichend vom ersten Satz 
folgendermaßen vorzunehmen: 

Bei der erstmaligen Anpassung sind Ruhebezüge und Versorgungsbezüge nach im 
Dienststand verstorbenen Bundestheaterbediensteten sowie Versorgungsbezüge 
nach verstorbenen Bundestheaterbediensteten, deren Ruhebezüge noch nicht 
erstmalig angepasst worden sind, mit 50% jenes Erhöhungsbetrages zu erhöhen, 
der sich aus der Anwendung des Anpassungsfaktors ergeben würde. 

Ruhebezüge, die ab dem in der linken Spalte genannten Monatsersten des 
vorangegangenen Kalenderjahres gebühren, sind ab 1. Jänner mit dem in der 
rechten Spalte genannten Prozentsatz des Anpassungsfaktors zu vervielfachen 

 

1. Jänner 100% 

1. Februar 90% 

1. März 80% 

1. April 70% 

1. Mai 60% 

1. Juni 50% 

1. Juli 40% 

1. August 30% 

1. September 20% 

1. Oktober 10% 
 

 

Bei Ruhebezügen, die ab 1. November oder ab 1. Dezember des vorangegangenen 
Kalenderjahres gebühren, erfolgt die erstmalige Anpassung ab 1. Jänner des dem 
Beginn des Anspruchs auf den Ruhebezug zweitfolgenden Kalenderjahres. Diese 
Prozentsätze gelten auch bei der erstmaligen Anpassung für von diesen – noch 
nicht erstmalig angepassten – Ruhebezügen abgeleitete Versorgungsbezüge. Bei 
der erstmaligen Anpassung von Versorgungsbezügen nach im Dienststand 
verstorbenen Beamtinnen und Beamten gilt der Prozentsatz, der im Falle der 
Ruhestandsversetzung der Beamtin oder des Beamten am Monatsersten nach ihrem 
oder seinem Todestag gegolten hätte. 
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(2) bis (12) ... (2) bis (12) ... 

ABSCHNITT II ABSCHNITT II 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

§ 18p. … § 18p. … 

 Übergangsbestimmung zu BGBl. I Nr. xx/2025 

 § 18q. § 2f Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 ist 
auf vorzeitige Versetzungen in den dauernden Ruhestand auf Antrag, die nach 
Ablauf des 31. Dezember 2025 wirksam werden, so anzuwenden, dass  

  1. an die Stelle des vollendeten 63. Lebensjahres das in der rechten Spalte 
genannte Alter (in vollendeten Jahren und Monaten) tritt, wenn die oder 
der Bundestheaterbedienstete in dem in der linken Spalte genannten 
Zeitraum geboren ist: 

 Vor dem 1. Jänner 1964 62 Jahre 
1. Jänner 1964 bis 31. März 1964 62 Jahre und 2 Monate 
1. April 1964 bis 30. Juni 1964 62 Jahre und 4 Monate 
1. Juli 1964 bis 30. September 1964 62 Jahre und 6 Monate 
1. Oktober 1964 bis 31. Dezember 1964 62 Jahre und 8 Monate 
1. Jänner 1965 bis 31. März 1965 62 Jahre und 10 Monate 

 

 und  

  2. an die Stelle der anrechenbaren Dienstzeit nach § 7 (pensionswirksamen 
Zeit) von 504 Monaten die in der rechten Spalte genannte Anzahl an 
Monaten tritt, wenn die oder der Bundestheaterbedienstete in dem in der 
linken Spalte genannten Zeitraum geboren ist:  

 Vor dem 1. Jänner 1964 480 Monate 
1. Jänner 1964 bis 31. März 1964 482 Monate 
1. April 1964 bis 30. Juni 1964 484 Monate 
1. Juli 1964 bis 30. September 1964 486 Monate 
1. Oktober 1964 bis 31. Dezember 1964 488 Monate 
1. Jänner 1965 bis 31. März 1965 490 Monate 
1. April 1965 bis 30. Juni 1965 492 Monate 
1. Juli 1965 bis 30. September 1965 494 Monate 
1. Oktober 1965 bis 31. Dezember 1965 496 Monate 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
1. Jänner 1966 bis 31. März 1966 498 Monate 
1. April 1966 bis 30. Juni 1966 500 Monate 
1. Juli 1966 bis 30. September 1966 502 Monate 

 

ABSCHNITT IV ABSCHNITT IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Wirksamkeitsbeginn. Wirksamkeitsbeginn. 

§ 22. (1) bis (51) ... § 22. (1) bis (51) ... 

(52) § 11 Abs. 1 ist – mit Ausnahme des ersten Satzes – bei den 
Pensionsanpassungen für die Kalenderjahre 2024, 2025 und 2026 nicht 
anzuwenden. 

(52) § 11 Abs. 1 ist – mit Ausnahme des ersten Satzes – bei den 
Pensionsanpassungen für die Kalenderjahre 2024 und 2025 nicht anzuwenden. 

 (53) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 treten in Kraft: 

  1. § 11 Abs. 1 und § 22 Abs. 52 mit dem der Kundmachung folgenden Tag, 

  2. § 2f Abs. 1 und § 18q samt Überschrift mit 1. Jänner 2026.  

Artikel 11 

Änderung des Bundesbahn-Pensionsgesetzes 

Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand auf Antrag Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand auf Antrag 

§ 2b. (1) Der Beamte ist auf seinen schriftlichen Antrag frühestens mit Ablauf 
des Monats, in dem er sein 62. Lebensjahr vollendet, in den Ruhestand zu 
versetzen, sofern er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (pensionswirksame Zeit) von 
480  Monaten (einschließlich bedingt angerechneter Ruhegenussvordienstzeiten) 
aufweist. 

§ 2b. (1) Der Beamte ist auf seinen schriftlichen Antrag frühestens mit Ablauf 
des Monats, in dem er sein 63. Lebensjahr vollendet, in den Ruhestand zu 
versetzen, sofern er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (pensionswirksame Zeit) 
von  504 Monaten (einschließlich bedingt angerechneter 
Ruhegenussvordienstzeiten) aufweist. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
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Abschnitt IV Abschnitt IV 

Gemeinsame Bestimmungen für Beamte des Ruhestandes und 
Hinterbliebene 

Gemeinsame Bestimmungen für Beamte des Ruhestandes und 
Hinterbliebene 

Auswirkung künftiger Änderungen pensionsrechtlicher Bestimmungen, des 
Gehaltes und der ruhegenussfähigen Zulagen 

Auswirkung künftiger Änderungen pensionsrechtlicher Bestimmungen, des 
Gehaltes und der ruhegenussfähigen Zulagen 

§ 37. (1) ... § 37. (1) ... 

(2) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Ruhe- und 
Versorgungsbezüge mit Ausnahme der Zulagen gemäß §§ 23 und 24 sind zum 
selben Zeitpunkt und im selben Ausmaß wie die Pensionen in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung anzupassen, wenn auf sie bereits 

(2) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Ruhe- und 
Versorgungsbezüge mit Ausnahme der Zulagen gemäß §§ 23 und 24 sind zum 
selben Zeitpunkt und im selben Ausmaß wie die Pensionen in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung anzupassen, wenn auf sie bereits 

 1. vor dem 1. Jänner des betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat 
oder 

 1. vor dem 1. Jänner des betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat 
oder 

 2. sie von Ruhegenüssen abgeleitet werden, auf die vor dem 1. Jänner des 
betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat. 

 2. sie von Ruhegenüssen abgeleitet werden, auf die vor dem 1. Jänner des 
betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat. 

Die erstmalige Anpassung eines Ruhebezuges ist abweichend vom ersten Satz 
folgendermaßen vorzunehmen: 

Bei der erstmaligen Anpassung sind Ruhebezüge und Versorgungsbezüge nach im 
Dienststand verstorbenen Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsbezüge 
nach verstorbenen Beamtinnen und Beamten, deren Ruhebezüge noch nicht 
erstmalig angepasst worden sind, mit 50% jenes Erhöhungsbetrages zu erhöhen, 
der sich aus der Anwendung des Anpassungsfaktors ergeben würde. 

Ruhebezüge, die ab dem in der linken Spalte genannten Monatsersten des 
vorangegangenen Kalenderjahres gebühren, sind ab 1. Jänner mit dem in der 
rechten Spalte genannten Prozentsatz des Anpassungsfaktors zu vervielfachen 

 

1. Jänner 100% 

1. Februar 90% 

1. März 80% 

1. April 70% 
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1. Mai 60% 

1. Juni 50% 

1. Juli 40% 

1. August 30% 

1. September 20% 

1. Oktober 10% 
 

Bei Ruhebezügen, die ab 1. November oder ab 1. Dezember des vorangegangenen 
Kalenderjahres gebühren, erfolgt die erstmalige Anpassung ab 1. Jänner des dem 
Beginn des Anspruchs auf den Ruhebezug zweitfolgenden Kalenderjahres. Diese 
Prozentsätze gelten auch bei der erstmaligen Anpassung für von diesen – noch 
nicht erstmalig angepassten – Ruhebezügen abgeleitete Versorgungsbezüge. Bei 
der erstmaligen Anpassung von Versorgungsbezügen nach im Dienststand 
verstorbenen Beamtinnen und Beamten gilt der Prozentsatz, der im Falle der 
Ruhestandsversetzung der Beamtin oder des Beamten am Monatsersten nach ihrem 
oder seinem Todestag gegolten hätte. 

 

(3) bis (11) ... (3) bis (11) ... 

Abschnitt X Abschnitt X 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 60. (1) bis (20) ... § 60. (1) bis (20) ... 

(21) § 37 Abs. 2 ist – mit Ausnahme des ersten Satzes – bei den 
Pensionsanpassungen für die Kalenderjahre 2024, 2025 und 2026 nicht 
anzuwenden. 

(21) § 37 Abs. 2 ist – mit Ausnahme des ersten Satzes – bei den 
Pensionsanpassungen für die Kalenderjahre 2024 und 2025 nicht anzuwenden. 

Erhöhung der Aufwertungsfaktoren 2025 Erhöhung der Aufwertungsfaktoren 2025 

§ 60b. … § 60b. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Übergangsbestimmung zu BGBl. I Nr. xx/2025 

 § 60c. § 2b Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 ist 
auf vorzeitige Versetzungen in den Ruhestand auf Antrag, die nach dem Ablauf des 
31. Dezember 2025 wirksam werden, so anzuwenden, dass  

  1. an die Stelle des vollendeten 63. Lebensjahres das in der rechten Spalte 
genannte Alter (in vollendeten Jahren und Monaten) tritt, wenn die 
Beamtin oder der Beamte in dem in der linken Spalte genannten Zeitraum 
geboren ist: 

 Vor dem 1. Jänner 1964 62 Jahre 
1. Jänner 1964 bis 31. März 1964 62 Jahre und 2 Monate 
1. April 1964 bis 30. Juni 1964 62 Jahre und 4 Monate 
1. Juli 1964 bis 30. September 1964 62 Jahre und 6 Monate 
1. Oktober 1964 bis 31. Dezember 1964 62 Jahre und 8 Monate 
1. Jänner 1965 bis 31. März 1965 62 Jahre und 10 Monate 

 

 und  

  2. an die Stelle der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit (pensionswirksamen 
Zeit) von 504 Monaten die in der rechten Spalte genannte Anzahl an 
Monaten tritt, wenn die Beamtin oder der Beamte in dem in der linken 
Spalte genannten Zeitraum geboren ist:  

 Vor dem 1. Jänner 1964 480 Monate 
1. Jänner 1964 bis 31. März 1964 482 Monate 
1. April 1964 bis 30. Juni 1964 484 Monate 
1. Juli 1964 bis 30. September 1964 486 Monate 
1. Oktober 1964 bis 31. Dezember 1964 488 Monate 
1. Jänner 1965 bis 31. März 1965 490 Monate 
1. April 1965 bis 30. Juni 1965 492 Monate 
1. Juli 1965 bis 30. September 1965 494 Monate 
1. Oktober 1965 bis 31. Dezember 1965 496 Monate 
1. Jänner 1966 bis 31. März 1966 498 Monate 
1. April 1966 bis 30. Juni 1966 500 Monate 
1. Juli 1966 bis 30. September 1966 502 Monate 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Abschnitt XI Abschnitt XI 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 62. (1) bis (42) ... § 62. (1) bis (42) ... 

 (43) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 treten in Kraft: 

  1. § 37 Abs. 2 und § 60 Abs. 21 mit dem der Kundmachung folgenden Tag, 

  2. § 2b Abs. 1 und § 60c samt Überschrift mit 1. Jänner 2026.  
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